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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1938

Norm

ABGB §934

Rechtssatz

Der Aufhebungsanspruch nach § 934 ABGB kann auch geltend gemacht werden, wenn die gekaufte Sache infolge eines

Mangels, der einen Gewährleistungsanspruch begründen könnte, weniger als die Hälfte des Kaufpreises wert ist.
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